
 

Für Mensch und Umwelt 

Umweltbundesamt 

Geschäftsführung der Kommission Innenraumlufthygiene 

Direktor und Professor Dr.-Ing. H.-J. Moriske 

heinz-joern.moriske@uba.de 

030/8903 5496 

1 Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau-Roßlau 

www.umweltbundesamt.de 

Stand: 16. November 2020 

Einsatz mobiler Luftreiniger als 
lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen 
während der SARS-CoV-2 Pandemie 

Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) 
am Umweltbundesamt 

 

Vorbemerkung 

Nach Bekanntgabe der Empfehlung der Innenraumlufthygiene-Kommission 
(IRK) zum sachgerechten Lüften und zum Einsatz von Lüftungstechnik in 
Schulen während der SARS-CoV-2 Pandemie vom 12.8.2020 (IRK 2020-1) 
ist eine Diskussion darüber entstanden, ob in der kalten Jahreszeit mobile 
Luftreiniger ergänzend oder auch als Ersatz für das aktive Lüften über 
Fenster in Unterrichtsräumen eingesetzt werden sollten. Das 
Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt in seiner Handreichung vom 
15.10.2020, die auf Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 
23.9.2020 verfasst wurde, mobile Luftreiniger nur in Ausnahmefällen und 
als flankierende Maßnahme einzusetzen (UBA 2020-1). In der ergänzenden 
Stellungnahme des UBA speziell zum Einsatz mobiler Luftreiniger vom 
22.10.2020 wird diese grundsätzliche Haltung nochmals bekräftigt (UBA 
2020-2).  

Die IRK am Umweltbundesamt hat sich auf ihrer Sitzung am 27. Oktober 
2020 ausführlich mit der Thematik des Einsatzes von Luftreinigern 
beschäftigt und ergänzt hiermit die UBA-Stellungnahme vom 22.10.2020 
mit weiteren Detailinformationen.  

Der Einsatz von mobilen Luftreinigern kann danach ergänzend sinnvoll 
sein, jedoch nur wenn ausreichende Lüftung nicht möglich ist. Zudem sind 
bestimmte Voraussetzungen bei Geräteauswahl und Aufstellbedingungen 
zu beachten. 
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Lüftungsanlagen und Lüften an Schulen  

Lüftungsanlagen kommen in Schulen bis heute eher selten vor, raumlufttechnische (RLT)-
Anlagen inkl. Klimatisierungsfunktion so gut wie gar nicht. Grobe Schätzungen besagen, dass nur 
in etwa einer von zehn Schulen solche Techniken vorhanden sind. Sofern Lüftungsanlagen 
zentral zur Versorgung des ganzen Gebäudes oder einzelner Etagen bzw. dezentral stationär in 
einzelnen Räumen (z.B. in Außenwänden oder Außenfenstern eingebaut – einfache Zu- und 
Abluftanlagen) vorhanden sind, sollten diese Räume während der Dauer der SARS-CoV-2 
Pandemie nur mit Außenluft (100% Frischluft von außen) ohne Umluftanteil versorgt werden. 
Auf diese Weise tragen lüftungstechnische Anlagen grundsätzlich zu einer Reduktion des 
Infektionsrisikos in Innenräumen über Aerosole bei. 

In den meisten Schulen wird ausschließlich über Fenster gelüftet. Lüften ist dabei – unabhängig 
von Pandemien – notwendig zur Abfuhr von Kohlendioxid, chemischen Stoffen und 
luftgetragenen Partikeln. Auch Wasserdampf (mit der Gefahr von Schimmelbildung) muss auf 
diese Weise aus den Unterrichtsräumen abgeführt werden. Die IRK weist an dieser Stelle 
nochmals darauf hin, dass Kohlendioxidkonzentrationen > 2000 ppm in Innenräumen generell 
als hygienisch inakzeptabel gelten (Ad hoc AG 2008, UBA 2017) und in einem Klassenraum dem 
Lernerfolg abträglich sind (Salthammer et al. 2016, Petersen et al. 2016). Anzustreben ist ein 
CO2-Wert im Mittel über die Unterrichtseinheit von 1000 ppm (IRK 2008, UBA 2017). 

Erfolgt die Lüftung gemäß der UBA-Handreichung vom 15.10.20201, kann ein Luftwechsel von 3 
pro Stunde und mehr erreicht werden. Das Infektionsrisiko durch mit Viren belastete Aerosole 
in der Raumluft wird dann im Allgemeinen nur noch als gering eingeschätzt. Genauere 
Abschätzungen von Infektionsrisiken in verschiedenen Arten von Räumlichkeiten durch 
Rechenmodelle werden derzeit noch durch die IRK erarbeitet und in Kürze in einer weiteren 
Stellungnahme vorgestellt (IRK 2020-2). 

Anmerkung: Beim Einsatz von mobilen Luftreinigern mit Filtration wird z.T. der 6-fache 

Luftdurchsatz des Raumluftvolumens pro Stunde gefordert, um erfolgreich die Aerosolmenge im 

Raum zu reduzieren (Kähler et al. 2020). Luftdurchsatz im Sinne der Förderleistung eines Geräts 

bedeutet etwas anderes als Luftwechsel (Luftaustausch) der Raumluft mit außen. Der 

Luftdurchsatz eines Gerätes ist nicht direkt mit der Lüftungssituation über Fenster vergleichbar. So 

wird bei mobilen Luftreinigern die gesamte Luft durch ein einziges Gerät geleitet, während bei 

Fensterlüftung die Raumluft über deutlich größere Fensteröffnungsflächen ausgetauscht wird.  

In den Fällen, in denen die Lüftungsvorgaben durch Fensteröffnen nicht ausreichend umsetzbar 
sind, können auch geeignete mobile Luftreiniger ergänzend zum Einsatz kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Alle 20 Minuten fünf Minuten lüften (Stoß- bzw. Querlüftung), sowie während der Dauer von Pausen. 
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Typen mobiler Luftreiniger 

Als mobile Luftreiniger werden im Sinne dieser Empfehlung alle Geräte verstanden, bei denen 
die Raumluft durch ein mobil (d.h. frei) im Raum aufgestelltes Reinigungsgerät geleitet wird.  

Folgende Verfahren kommen hauptsächlich zum Einsatz:  

A) Reinigung der Luft über Hochleistungsschwebstofffilter (zur Filtereffizienz siehe 
Anmerkung unten) 

B) Reinigung über andere Filtertechniken (z.B. Aktivkohlefilter, elektrostatische Filter) 

C) Aufbereitung der Luft durch Einsatz von UV-C-Technik 

D) Luftbehandlung mittels Ozon, Plasma oder Ionisation 

E) Kombination mehrerer Verfahren. 

Hochleistungsschwebstofffilter sind in der Lage, auch sehr kleine Partikel, an denen SARS-
CoV-2 Viren (Größe ca. 0,1 µm) haften können, effektiv zurückzuhalten. Bei den Filterklassen  
H 13 und H 14 handelt es sich meist um typische Gewebefilter, deren Wirkung auf mechanischer 
Partikelabscheidung beruht. Darüber hinaus kann die Filterwirkung von Gewebefiltern durch 
adsorbierende Materialien oder elektrostatische Eigenschaften weiter funktionalisiert werden. 
Damit ist bei Luftreinigern mit solchen Filtern von einer prinzipiellen Wirksamkeit auszugehen. 
Kleine Aerosolpartikel können sich bei bestimmten Umgebungsbedingungen wie z.B. stark 
erhöhter relativer Luftfeuchte, verstärkt aneinander anlagern. In solchen Fällen sind auch 
Feinfilter der Filterklassen ISO ePM1 70% oder ISO ePM1 80% in der Lage, mit Viren beladene 
Partikel zurückzuhalten. Allerdings ist dies nicht die Regelsituation. Zudem ist zu beachten, dass 
die relative Luftfeuchte in einem Raum als vereinzelt in der Öffentlichkeit diskutierte 
flankierende Maßnahme nicht beliebig erhöht werden darf, da sonst das Risiko für 
Schimmelwachstum steigt.  

Seitens einiger Hersteller wird gelegentlich die Kombination von Filtern mit UV-C-Bestrahlung 
(siehe Absatz UV-C Strahlung) empfohlen, um Viren und andere Krankheitserreger, die an den 
Hochleistungsschwebstoff-Filtern zurückgehalten werden, durch UV-Strahlung abzutöten oder 
zu inaktivieren, damit die Filter später gefahrlos gewechselt und entsorgt werden können. 
Alternativ können kontaminierte Filter zur Abtötung von Krankheitserregern auch thermisch 
behandelt werden. Die so behandelten Filter bleiben jedoch weiterhin mit abgeschiedenen 
Partikeln behaftet; ein regelmäßiger Filterwechsel bleibt unumgänglich, weil zugesetzte Filter 
nur noch unzureichend Luft hindurchlassen. 

UV-C Strahlung ist in der Lage, SARS-CoV-2 Viren zu inaktivieren. Welche Strahlungsdosen 
beim Einsatz von UV-C in mobilen Luftreinigern ausreichend sind, bedarf weiterer Aufklärung. 
Die IRK empfiehlt, sich vor Beschaffung und Einsatz mobiler Luftreiniger mit UV-C von den 
Herstellern überprüfbare Nachweise zur Wirksamkeit auch beim Einsatz unter 
Realraumbedingungen, wie in Klassenräumen, geben zu lassen; dies gilt insbesondere für die 
notwendige Bestrahlungsintensität und die Verweildauer der virenbeladenen Partikel innerhalb 
der bestrahlten Zone. UV-C-Strahlung kann negative gesundheitliche Wirkungen haben. Das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät darum dringend, bei Einsatz mobiler Geräte mit UV-C 
Technik darauf zu achten, dass diese Geräte keine UV-C-Strahlung – direkt oder diffus – in den 
Raum abgeben (BfS 2020). Ist dies jedoch der Fall, dürfen solche Geräte nur dann in Betrieb 
genommen werden, wenn keine Personen im Raum anwesend sind bzw. eine Bestrahlung der 
Personen ausgeschlossen ist. Die Bestrahlung von Augen und Haut ist unbedingt zu vermeiden. 
Die IRK und das BfS empfehlen, sich von den Herstellern Angaben zum sicheren Betrieb 
(Vermeiden des direkten Kontakts mit UV-C-Strahlung) geben zu lassen.  
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Bei mobilen Geräten, die mit Ionisation oder Plasma arbeiten, sieht die IRK deren Wirksamkeit 
gegenüber Viren und Bakterien bei typischen Raumgegebenheiten und Raumvolumina wie in 
Schulen üblich, als nicht ausreichend erprobt an. Wird beim Einsatz Ozon gebildet, besteht 
zudem die Gefahr, dass im Realbetrieb durch chemische Reaktion mit anderen Stoffen 
gesundheitsschädliche Reaktionsprodukte an die Raumluft abgegeben werden können 
(Gunschera et al. 2016, Siegel 2016). Die IRK empfiehlt, vor Beschaffung und Einsatz von 
Gerätschaften mit Ionisations- und Plasmaverfahren sich von den Herstellern neben der 
Wirksamkeitsprüfung unter Realraumbedingungen auch den Nachweis erbringen zu lassen, dass 
keine gesundheitsschädigenden Emissionen erzeugt werden.  

Die IRK rät vom Gebrauch von Geräten ab, die direkt die Luft im Gerät mit Ozon behandeln und 
auf diese Weise eine Viren-Inaktivierung erreichen wollen. Das Ozon kann dabei an die Raumluft 
abgegeben werden. Ozon ist ein starkes Reizgas für den Atemtrakt. Ozon reagiert zudem 
nachweislich mit anderen Stoffen in der Raumluft; dabei können neue Schadstoffe wie 
Formaldehyd entstehen (Moriske et al. 1998). Darüber hinaus reagiert Ozon mit vielen 
Materialien, was oft zur Bildung unerwünschter Sekundärprodukte führt (Poppendieck et al. 
2007).  

Neben dem Einsatz mobiler Luftreiniger wird zunehmend auch eine Vernebelung von 
desinfizierend wirkenden Stoffen, direkt in die Raumluft, diskutiert, um Viren zu inaktivieren.  

Die IRK rät von der Vernebelung von Wasserstoffperoxidlösung (H2O2) oder 

Natriumhypochloritlösung (NaOCl) in die Raumluft ab. Beides sind starke Oxidationsmittel 
und haben konzentrationsabhängig eine akut reizende Wirkung auf Haut und Schleimhäute. 
Ebenso wird von der Vernebelung anderer Desinfektionsmittel ohne besondere 
Schutzmaßnahmen und Gefährdungsanalysen abgeraten.  

Nutzer dürfen sich keinesfalls während Desinfektionsmaßnahmen im Raum befinden und es 
muss nach einer Anwendung ausreichend gelüftet werden, um eine Exposition gegenüber den 
Wirkstoffen zu vermeiden. Falls im Einzelfall bei einer behördlich angeordneten Maßnahme eine 
Raumdesinfektion in Abwesenheit von Personen erforderlich sein sollte, finden sich die Angaben 
zur Durchführung unter Ziffer 3.3 in der Liste der vom Robert-Koch-Institut geprüften und 
anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (Robert-Koch-Institut 2017). 

 

Wirksamkeit von Luftreinigern in Innenräumen 

Für einen wirksamen präventiven Infektionsschutz ist die Leistungsfähigkeit eines Luftreinigers 
unter Praxisbedingungen maßgeblich. Häufig beziehen sich Prüfnachweise jedoch nur auf 
standardisierte Laborbedingungen. Diese sind nach Ansicht der IRK allein nicht ausreichend, um 
eine Effektivität der Geräte auch unter Praxisbedingungen zu gewährleisten. Es fehlen derzeit 
bei vielen Modellen und Gerätetypen hinreichend verlässliche, unter Praxisbedingungen 
erhobene Daten. Werbeaussagen nennen häufig lediglich den Filterwirkungsgrad des reinen 
Gewebefilters, z.B. 99,95% für eine Gesamtpartikelanzahl bei Filterklasse H 13. Da ein 
Luftfiltergerät immer nur einen Teil der Raumluft umwälzt, ist diese Reduktion am Filter nicht 
gleichbedeutend mit der tatsächlichen Reduktion der Partikelbelastung a) im mobilen Gerät und 
b) in einem realen Raum. 

Aussagen zur Effizienz von mobilen Luftreinigern in Klassenräumen stammen wie beschrieben 
in der Regel aus Versuchen unter Laborbedingungen. Inzwischen liegen erste 
Versuchsergebnisse aus unterschiedlichen Untersuchungsansätzen für Modellräume vor (Kähler 
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et al. 2020, Exner et al. 2020), sowie erste Untersuchungen in realen Klassenräumen (Curtius et 
al. 2020) vor. Die Ergebnisse liefern kein einheitliches Bild. Teilweise wurde über wirksame 
Partikelreduktionen berichtet (Kähler et al. 2020, Curtius et al. 2020). Bei anderen Szenarien 
wurden, in Abhängigkeit zur Aufstellsituation und der Messpunkte im Raum, wirksame 
Reduktionen (geprüft mit Bakteriophagen) nur im Nahbereich erzielt, während bei anderen, 
weiter vom Gerät entfernten Messpunkten, kaum Wirkung nachgewiesen wurde (Exner et al. 
2020).  

Die IRK ist vor dem Hintergrund der insgesamt noch spärlichen Datenlage der Ansicht, dass die 
Wirksamkeit der Geräte unter den jeweiligen Praxisbedingungen vor dem Einsatz fachgerecht 
bewertet werden sollte. Dabei sind nicht nur die Leistungsdaten (insbesondere der 
Luftdurchsatz – siehe Anmerkung unten, bei Filtern der Abscheidegrad), sondern auch die 
konkreten Einsatzbedingungen (z.B. Raumverhältnisse, Belegungsdichte, Anordnung des 
Luftreinigers im Raum, etwaige Strömungshindernisse) zu berücksichtigen.  

Anmerkung: Technische Daten sind transparent für Volumenströme anzugeben. Dabei sind für 

spezifische Volumenströme Schallleistungswerte und die elektrische Leistungsaufnahme 

auszuweisen. Die Schallleistung ist nach einem normativen Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 zu 

bestimmen (wie z.B. DIN EN ISO 3741). Die Auslegung der Geräte hinsichtlich der Schallkennwerte 

sollte gemäß der Richtwerte für unterschiedliche Räume nach VDI 2081 erfolgen. Geräte sollten 

grundsätzlich konform mit der VDI 6022 sein. Partikelfilterklassen sind in der EN ISO 16890 

definiert. Der Raum sollte ganzheitlich durchströmt und „Totzonen“ sollten vermieden werden.  

Um die Raumluft ganzer Klassenräume hinreichend von Aerosolpartikeln zu befreien, müssen 
die Geräte entsprechend ausgelegt sein. Ein häufig benutztes Kriterium ist die sogenannte „Clean 
Air Delivery Rate (CADR)“, d.h. die Förderleistung an gereinigter Luft. Der CADR-Wert gibt an, 
welches Luftvolumen innerhalb einer vorgegebenen Zeit von Aerosolen im Größenbereich 0,09 
µm bis 11 µm gereinigt wird. In Deutschland ist die Angabe des Volumenstroms in Kubikmeter 
pro Stunde (m³/h) üblich. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird durch den Abscheidegrad der 
relevanten Partikelgrößenklassen und dem für die Anwendung erforderlichen Volumenstrom 
charakterisiert (siehe Anmerkung oben). Es gilt zu beachten, dass der CADR-Wert unter 
standardisierten Laborbedingungen mit definierten Partikeln (Rauch, Staub, Pollen) bei 
höchster Leistungsstufe ermittelt wird (AHAM AC-1 2019) und keine spezifischen Aussagen zur 
Wirksamkeit gegenüber Bioaerosolen gestattet. 

Kommt es zum ergänzenden Einsatz von geeigneten mobilen Luftreinigern ist folgendes zu 
beachten:  

▸ Der Luftdurchsatz (bzw. die CADR) muss der Größe des Klassenraums und dem 
natürlichen Luftwechsel im Raum angemessen sein (meist das fünf- bis sechsfache des 
Raumvolumens pro Stunde (nicht vergleichbar mit dem Luftwechsel über Fenster) und 
darf keine Zugerscheinungen verursachen. Um eine wirksame Reinigung zu erzielen, ist 
der Luftdurchsatz i.A. höher anzusetzen als der notwendige Luftaustausch beim 
Fensterlüften – vgl. Anmerkung unter „Lüftungsanlagen und Lüften an Schulen“.  

▸ Es muss sichergestellt sein, dass über die Nutzungsdauer möglichst die gesamte 
Raumluft von den Geräten erfasst wird.  

▸ Die Geräuschemissionen des jeweiligen Gerätes dürfen weder in der Gesamtheit, noch 
bei einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Lehrkräften zu einer Geräuschbelästigung 
führen. Die akustischen Daten der Geräte sind für den Nennbetrieb durch den Hersteller 
anzugeben. Die IRK sieht Geräuschpegel (Dauerschallpegel), die mehr als 40 dB(A) 
betragen, als störend für die Unterrichtsdurchführung an.  
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▸ Es dürfen keine unerwünschten Sekundärprodukte (Schadstoffe) freigesetzt werden. Die 
Geräte müssen regelmäßig und fachgerecht gewartet werden. 

Luftreiniger können Lüftung und Lüftungsanlagen nicht 
ersetzen 

Die IRK sieht bei Lüftungsmaßnahmen folgende Abstufungen der Prioritäten:  

1) Regelmäßiges intensives Lüften über Fenster auf Grundlage der IRK-Empfehlungen vom 
12.8.2020 sowie der UBA-Handreichung vom 15.10.2020 oder durch Einsatz von zentral 
oder etagenweise eingebauten Lüftungsanlagen.  

2) Wenn das Lüften über Fenster nur eingeschränkt möglich ist, soll der Einbau einfacher 
Zu-/und Abluftanlagen geprüft werden. Solche Anlagen können auch über die 
Pandemiesituation hinaus vor Ort verbleiben und bei eingeschränkter 
Lüftungsmöglichkeit dauerhaft zur Verbesserung der Raumluftqualität beitragen.  

3) Wenn die Maßnahmen unter (1) und (2) nicht realisierbar sind, kann der Einsatz von 
mobilen Luftreinigern erwogen werden. Diese sollen das Lüften jedoch nicht ersetzen, 
sondern nur flankieren. Gelüftet werden muss in jedem Fall, selbst wenn in solchen 
Fällen auch nur eingeschränkt möglich.  

Räume, in denen keine Lüftungsmöglichkeit über Fenster vorhanden ist und auch keine 
Lüftungsanlage zum Einsatz kommt, sind für den Unterricht nicht geeignet.  

In den Fällen unter Punkt (3) hält die IRK mobile Luftreiniger, deren Fähigkeit zur Entfernung 
virushaltiger Partikel in Realräumen experimentell nachgewiesen wurde, als flankierende 
Maßnahme zur Minderung eines Infektionsrisikos für geeignet. Die IRK betont dabei erneut, 
dass durch den Einsatz dieser Geräte nicht alle Verunreinigungen aus der Raumluft entfernt (vgl. 
Anmerkungen unter „Lüftungsanlagen und Lüften in Schulen“). Mobile Luftreiniger wälzen die 
Raumluft lediglich um und ersetzen nicht die notwendige Zufuhr von Außenluft.  

Bereits 2015 hat die IRK grundsätzlich zum Einsatz von Luftreinigern und deren Möglichkeit, 
Schadstoffe (chemische Stoffe sowie Stäube) aus der Luft zu entfernen, Stellung genommen (IRK 
2015). Die Aussagen jener Veröffentlichung gelten nach wie vor.  

Alle hier genannten Maßnahmen, Lüftungskonzepte und -techniken sowie ggf. der Einsatz von 
mobilen Luftreinigern ersetzen nicht die allgemein bekannten Schutzmaßnahmen gegen SARS-
CoV-2. Sie bieten zudem keinen wirksamen Schutz gegenüber einer Exposition durch direkten 
Kontakt bzw. Tröpfcheninfektion auf kurzer Distanz.  

Die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene/Händewaschen, Alltagsmasken) sind daher 
unabhängig von den obigen Maßnahmen weiterhin zu beachten (AHA+L)! 

Für einzelfallbezogene Szenarien erarbeitet die IRK derzeit eine weitere Empfehlung, bei der – 
basierend auf Rechenmodellen – eine Vorhersage für das relative Infektionsrisiko beim 
Aufenthalt in Klassenräumen, aber auch in Schulsporthallen und Hörsälen gegeben werden kann 
(IRK 2020-2). 
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